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Tarifordnung 
 «Schlössli» Langnau 

 
Tarife für private Anlässe und Veranstaltungen mit Erwerbszwecken: 1-25 Pers.  25-50 Pers. 
Benützungsgebühr  pro Anlass 
- für 1 Zimmer im Parterre, Keller oder Obergeschoss (inkl. Küche und WC) Fr. 100.— Fr. 150.— 

- für Apéro im Garten (inkl. Küche und WC) Fr. 100.— Fr. 150.— 

- für 2 od. 3 Zimmer im Parterre, Keller , Obergeschoss (inkl. Küche und WC) Fr. 150.— Fr. 200.— 

- für die ganze Liegenschaft (Anzahl Zimmer nach Absprache) Fr. 300.— Fr. 300.— 
 
Seminartarife 
Montag bis Freitag 08.00-17.00 Uhr in den Schulferien 
Kellerräume, Unterrichtsräume im EG und OG, Küche und WC 

Gebühr für 1 Zimmer (ganzer Tag)  Fr. 100.— Fr. 150.— 

Gebühr für 2 Zimmer (ganzer Tag)  Fr. 150.— Fr. 200.— 

Gebühr für die ganze Liegenschaft  Fr. 600.— Fr. 600.— 
 
Workshop   MSO-Lehrpersonen Auswärtige 

Workshop und Privatunterricht / Einzellektion à 40 Minuten  pro Lekt. Fr. 6.— Fr. 12.— 
Workshop und Privatunterricht / Einzellektion à 60 Minuten  pro Std. Fr. 9.— Fr. 18.— 
 
Rabatt für Mietungen ab 6 Monate(ohne Änderung von Zeit und Raum) ./. 25 % 
 
Zuschlag für Reinigungsarbeiten: 
1 Zimmer / Raum / Garten mit Küche, WC Fr. 50.— 
2 od. 3 Zimmer mit Küche, WC  Fr. 75.— 
ganzes Haus  Fr. 100.— 

 
Infrastruktur 
Hellraumprojektor, Flipchart werden gratis zur Verfügung gestellt. Fr. 0.— 
Video-, Disc-Anlage pauschal Fr. 20.— 
 
Umsatzabgabe 
Bei öffentlichen Veranstaltungen mit Einnahmen sowie Verkaufsausstellungen wird eine Umsatzabgabe 
von 5% erhoben. 
Catering-Unternehmen vergüten der Musikschule Oberemmental 5% des Umsatzes auf Getränke und 
Esswaren. 
 
Grundsatz 
Für die Lehrerschaft ist die Benützung der Liegenschaft Schlössli unentgeltlich wenn die Tätigkeit im 
Zusammenhang oder im Auftrag der Musikschule Oberemmental steht. 

Für Sitzungen von kulturellen Institutionen im Einzugsgebiet der Musikschule Oberemmental wird keine 
Benützungsgebühr erhoben. 

Die Benützung durch Dritte ist grundsätzlich möglich, sofern sie nicht den Interessen der Musikschule 
zuwiderläuft. 
 
 Langnau, 24. Mai 2007 

 


